
3. Strafvollzugsgesetz

§28
Mitwirkung Strafgefangener 
im Erziehungsprozeß
(1) Im Rahmen der aktiven Einbeziehung 
Strafgefangener in die Erziehungsarbeit ist 
ihre Mitwirkung durch konkrete Aufträge 
im Erziehungsprozeß unter strikter Beach
tung der Sicherheit umfassend zu organi
sieren. Sie soll vor allem der Entwicklung 
und Förderung des Gemeinschaftsgeistes, 
des Verantwortungsbewußtseins, der Erzie
hung zur gegenseitigen Achtung dienen und 
die Selbsterziehung unterstützen.
(2) Die Mitwirkung erstreckt sich insbeson
dere auf die gesellschaftlich nützliche Ar
beit, die Festigung von Disziplin und Ord
nung, die Maßnahmen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, die Einhaltung der 
Bestimmungen des Gesundheits- und Ar
beitsschutzes sowie Brandschutzes und die 
Ausgestaltung der arbeitsfreien Zeit.
(3) Im Rahmen der Mitwirkung sind Straf
gefangenen unter Berücksichtigung ihres 
Gesamtverhaltens und ihrer Fähigkeiten 
zur Förderung der Erziehung in der Ge
meinschaft konkrete Aufgaben und Verant
wortung, ohne Einräumung von disziplinä
ren Rechten, zu übertragen.

Anmerkung: Vgl. §27 der 1. DB zum StVG 
(Reg.-Nr. З.1 .).

§29
Persönliche Verbindungen
(1) Strafgefangenen werden persönliche 
Verbindungen mit ihren Ehegatten, Kindern, 
Eltern, Geschwistern, Großeltern und Ver
lobten sowie anderen Personen aus ihren 
ehemaligen oder künftigen Wirkungs- und 
Lebensbereichen gewährt. Persönliche Ver
bindungen dienen der Aufrechterhaltung 
des Kontaktes zu den Angehörigen und der 
Förderung der Beziehungen zur Gesell
schaft. Sie sind für die erzieherische Ein
flußnahme zu nutzen.
(2) Persönliche Verbindungen sind der 
Empfang von Besuch, Briefverkehr und 
Paketsendungen. Sie sind in regelmäßigen 
Abständen zu gewähren und werden über
wacht.
(3) Persönliche Verbindungen können zeit
lich befristet eingeschränkt oder abgebro
chen werden, wenn das im Interesse der 
Sicherheit notwendig ist oder das Erreichen 
des Erziehungsziels gefährdet wird.

Anmerkung: Vgl. §§28—35 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. 3.I.).

§30
Mitwirkung staatlicher Organe
und Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte
(1) Die wirksame Gestaltung des Erzie
hungsprozesses ist durch Mitwirkung ande
rer staatlicher Organe und differenzierte 
Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte zu 
unterstützen. Sie erstreckt sich vor allem 
auf die Erziehung durch gesellschaftlich 
nützliche Arbeit, Maßnahmen der staats
bürgerlichen Erziehung und der allgemei
nen Bildung sowie die Vorbereitung der 
Wiedereingliederung.
(2) Als gesellschaftliche Kräfte sind insbe
sondere einzubeziehen:
1. Persönlichkeiten des gesellschaftlichen 

Lebens,
2. Werktätige aus Arbeitseinsatzbetrieben,
3. Mitglieder von gesellschaftlichen Orga

nisationen,
4. Beauftragte der Arbeitskollektive sowie 

des Wohnbereiches.
(3) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtun
gen und der Jugendhäuser können zur 
Unterstützung der Erziehungsarbeit gesell
schaftliche Beiräte bilden, die sich aus Ver
tretern der örtlichen Staatsorgane, der Ein
richtungen der Volksbildung, der Berufs
bildung und des staatlichen Gesundheits
wesens sowie gesellschaftlicher Organisa
tionen und der Arbeitseinsatzbetriebe zu
sammensetzen sollen.

§31
Anerkennungen
(1) Anerkennungen sind zu nutzen, um 
positives Gesamtverhalten Strafgefangener 
zu fördern. Sie sind vor allem anzuwenden, 
wenn Strafgefangene die gestellten Forde
rungen gewissenhaft erfüllen oder eine 
gute Arbeitsdisziplin zeigen und vorbild
liche Arbeitsergebnisse erzielen oder aktiv 
den Erziehungsprozeß unterstützen.
(2) Anerkennungen sind:
1. Ausspruch eines Lobes,
2. Prämierung,
3. Gewährung von Vergünstigungen,
4. vorfristige Streichung einer früher aus

gesprochenen Disziplinarmaßnahme,
5. Überweisung in den erleichterten Voll

zug.
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